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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 26. April 2017 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
1. Protokoll vom 29. März 2017 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Nachnutzung Parzelle 791, ehem. Kindergärten Lindenweg; Entwidmung und Abgabe im 

Baurecht 

A) In eigener Kompetenz: 

Die Botschaft an die Stimmberechtigten wird genehmigt. 

B) Zu Handen der Volksabstimmung: 

Unter Vorbehalt der kantonalen Genehmigung zur abgeschlossenen Ortsplanungsrevision (bau-
rechtliche Grundordnung vom 26. April 2017): 

1. Die Liegenschaft Zollikofen Gbbl. Nr. 791 wird entwidmet (Übertragung vom Verwaltungs- ins 
Finanzvermögen). 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die Liegenschaft Zollikofen Gbbl. Nr. 791 mit einer Landfläche 
von 2‘667 m2 zur Baurechtsbasis von Fr. 800.00 pro m2 an verschiedene Eigentümer im Bau-
recht abzugeben und die Rechtshandlungen in eigener Kompetenz vorzunehmen. 

 
 
3. Ortsplanungsrevision (Baureglement und Zonenplan); Beschlussfassung 
 

A) In eigener Kompetenz: 

1. Die Motion Reta Caspar (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend „Einzonung Landstuhl“ wird 
als erledigt abgeschrieben. 

2. Das Postulat Christoph Merkli (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend „Sichere Veloverbin-
dung auf der Achse Eichenweg-Länggasse“ wird als erledigt abgeschrieben. 

3. Das Postulat Bruno Vanoni (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend „Zollikofen erneuerbar: 
Energiepolitisch energisch vorwärts machen!“ wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Das Postulat Johanna Thomann (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend „Ein sicherer und 
angenehmer Zugang zum Sportzentrum Hirzenfeld“ wird nicht als erledigt abgeschrieben. 

5. Das Postulat Bruno Vanoni (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend „Natur und Landschaft 
aufwerten – nicht nur der schöne grüene Aare naa“ wird als erledigt abgeschrieben. 

6. Der GGR verzichtet auf eine zweite Lesung. 

B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

1. Dem Baureglement und dem Zonenplan wird zugestimmt. 

2. Der Waldfeststellung gemäss Zonenplan wird zugestimmt. 
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4. ZPP Buschi; Abrechnung Verpflichtungskredit 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 42‘991.30 und einer Unterschreitung von Fr. 87‘008.70 wird zur 
Kenntnis genommen (Konto 790.581.02). 
 
 
5. Interpellation Mario Morger (glp) und Mitunterzeichner betreffend "Finanziell und ökolo-

gisch nachhaltige Standortpolitik"; Antwort 
 
Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
6.  Parlamentarische Eingänge 
 
Keine. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentli-
chung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. 

 
 

Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegt der unter Ziffer 3 B auf-
geführte Beschluss dem fakultativen Referendum. 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstimmung 
zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich verlangt wird. 
 

Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger 
Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Gemein-
derates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu diesem 
Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 12. Juni 2017 bei der Ge-
meindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
 
Donnerstag, 27. April 2017 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


